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 1. EInFÜhRUnG

Zeitgemäße Kinder- und Jugendhilfe ist auf eine intensive Zusammen-

arbeit mit der schule angewiesen. ihr auftrag, erzieherische defizite 

abzubauen und die soziale integration zu ermöglichen, kann nur in 

Kooperation mit der schule erreicht werden.

Ziel dieser richtlinie ist es, die Kooperation zu verbessern und die 

handlungssicherheit zu erhöhen.

dabei soll die Schule gemeinsam mit den verantwortlichen Eltern 

und den zuständigen mitarbeitern des Zentrums für Kooperative 

Erziehungshilfe (ZKE) sowie dem Bezirkssozialdienst (BSD) früh-

zeitig zusammenzuwirken. das Ziel dabei ist, unterstützende 

angebote zu erarbeiten, um für die Problematik der betroffenen Kinder 

bzw. Jugendlichen eine annehmbare lösung zu finden oder belastende 

bedingungen abzubauen.

gemeinsame gespräche mit Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie 

lehrern haben sich bewährt. 

die sich dabei ergebenen grenzen und möglichkeiten sollen erkannt 

und beachtet werden.

 

 2. hanDlUnGSRIChtlInIEn DER ZUSaMMEnaRBEIt

 
Jede schule verfügt über ein eigenes Erziehungskonzept. im Vorwege 

sind regelhaft die jeweiligen eigenen möglichkeiten der schulen 

und andere niedrigschwellige angebote (z.b. ZKE-mitarbeiter/innen 

vor Ort, Kooperationsprojekte Jugendhilfe/schule, schul-stadtteil- 

Projekte, sonderschullehrer/innen vor Ort, Präventionsangebote, 

stadtteilsozialarbeit u.w.) zu nutzen. darüber hinaus ist die bestehende 

handlungsempfehlung zum thema schulabsentismus zu beachten.



3

2.1 ErstKOntaKt

anlass für die Kontaktaufnahme durch die lehrkräfte mit den 

mitarbeiter/innen des ZKE und/oder dem bsd ist in der regel ein 

Problem mit oder durch den/die schüler/in, wenn die vorgenannten 

möglichkeiten nicht ausreichen. Einer Kontaktaufnahme zum 

beratungsteam des ZKE und bsd wird vorausgesetzt, dass die 

schulen, ggfs. in Zusammenarbeit mit schulsozialarbeit, zuvor das 

gespräch mit den Eltern gesucht haben. 

lehrkräfte wenden sich bei überwiegend schulischen Problemlagen 

wie z.b. schulabwesenheit, störungen im bereich des sozial-, arbeits- 

und leistungsverhaltens und aggressivität an das ZKE und bei 

überwiegend familiären Problemlagen, wie z.b. mangelnde 

Versorgung und betreuung, misshandlung und akute gefährdungs- 

situationen, an den bsd. 

Zur weiteren falleinschätzung benötigt der bsd schriftlich informationen  

(siehe meldebogen im anhang).

der fragebogen vom ZKE kann bei bedarf angefordert werden.

Vor einem gemeinsamen gespräch ist zu klären, ob weitere beteiligte 

neben schule, Eltern, bsd und ZKE notwendig sind.

dabei verbleibt die Zuständigkeit für die schulischen belange weiterhin 

bei der schule. in einem gespräch zwischen lehrkräften, ZKE- 

mitarbeiter/innen, bsd und den Eltern, wird besprochen welche art 

von hilfestellung möglich und erforderlich ist. Vorrangig werden hil-

fen aus dem nicht schulischen, niederschwelligen bereich mit allen 

beteiligten entwickelt und dann im nächsten schritt festgehalten, 

welche hilfe durch wen geleistet werden soll. dabei sind erkennbare 

ressourcen stets zu nutzen. 

über eventuelle erforderliche und geeignete Jugendhilfemaßnahmen 

entscheidet der Jugendhilfeträger. hilfen zur Erziehung sind nur auf 

antrag der Eltern möglich.
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2.2 fallEntWicKlung/-bEglEitung

bei laufenden fällen sollte der Kontakt und fachliche austausch 

zwischen lehrkräften, bsd und ZKE- mitarbeiter/innen fortbestehen. 

Voraussetzung ist das Einverständnis der Eltern. dabei ist es wichtig, 

beiderseits konkrete ansprechpartner/innen zu benennen.

im weiteren Verlauf soll auf Zielentwicklung/Veränderung und 

Erreichung auch im hinblick auf die beendigung der Zusammenarbeit 

geachtet werden.

2.3 VErdacht auf mÖglichE KindEsWOhlgEfÄhrdung

Zu der thematik einer möglichen Kindeswohlgefährdung hat es durch 

das zum 01.01.2012 in Kraft getretene bundeskinderschutzgesetz 

mit dem verabschiedeten gesetz zur Kooperation und information im 

Kinderschutz (KKg) eine Konkretisierung gegeben. Es gibt vor, dass 

lehrkräfte bei bekannt werden gewichtiger anhaltspunkte für die 

gefährdung eines Kindes oder eines Jugendlichen die situation mit 

dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten zu 

erörtern und auf die inanspruchnahme von hilfen hinzuwirken haben, 

soweit durch dieses Vorgehen der wirksame schutz des Kindes oder 

Jugendlichen nicht in frage gestellt wird (siehe anhang 5). 

benötigen sie zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung unter- 

stützung, haben sie gegenüber dem träger der öffentlichen Jugendhilfe 

einen anspruch auf beratung durch eine insoweit erfahrene fachkraft.

 

Kontaktdaten der insoweit erfahrenen Fachkräfte:

stadt                           , sozialpädagogische dienste  

beratung zum Kinderschutz, am Pferdewasser 6 in 24937 flensburg

daniela dünnebeil  

tel.: 0461/85-1340 , E-mail: duennebeil.daniela@stadt.flensburg.de

anke gerundt  

tel.: 0461/85-4058, E-mail: gerundt.anke@stadt.flensburg.de 
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Erst wenn diese maßnahmen erfolglos sind und das tätigwerden 

des bezirkssozialdienstes für erforderlich gehalten wird, sind sie befugt 

den bezirkssozialdienst zu informieren. hierauf sind die betroffenen 

vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit wiederum der wirksame 

schutz in frage gestellt wird.

2.4 datEnschutZ

bei der Kooperation zum Zweck der beratung, oder der gewährung und 

durchführung von hilfemaßnahmen für einzelne schüler/innen ist stets der 

besondere datenschutz zu beachten, wenn personenbezogene daten über 

schüler/innen und/oder deren sorgeberechtigte ausgetauscht werden. 

datenschutzrechtliche Konflikte können weitgehend vermieden werden, 

wenn die Zusammenarbeit im Einvernehmen und unter der mitwirkung 

aller beteiligten, insbesondere der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

sowie deren sorgeberechtigten geschieht. 

      die datenschutzrechtlichen anforderungen an die personenbezogene 

Zusammenarbeit von schule und Jugendhilfe werden durch das sozial- 

gesetzbuch (sgb, § 35 sgb i und §§ 67 ff. sgb X), insbesondere 

das sgb Viii (= Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJhg, §§ 61 ff. sgb 

Viii), und durch das allgemeine landesdatenschutzgesetz schleswig- 

holstein (ldsg-sh) sowie einige spezialregelungen im schulgesetz 

(§ 50 schulg-sh) gesetzlich geregelt.

      datenschutzrechtlich zulässig sind sämtliche Kooperationsformen, in 

die die betroffenen wirksam eingewilligt haben (§§ 11 abs. 1 nr. 1, 

12 ldsg-sh; § 67b abs. 1 u. 2 sgb X). die Einwilligung ist nur 

wirksam, wenn Verarbeitungszweck, art und umfang der daten sowie 

die Empfänger hinreichend präzise beschrieben werden. im fall einer 

auskunftspflicht ist auf diese unter Verweis auf die rechtsvorschrift 

hinzuweisen bzw. auf die folgen der Verweigerung von angaben 

(vgl. §§ 60 ff. sgb i). ansonsten ist auf die freiwilligkeit hinzuweisen. 

die Einwilligung ist grds. schriftlich einzuholen und damit zu dokumen- 

tieren. die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. (s. muster schweigepflichtsentbindungserklärung anhang 4)
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2.41 datEnübErmittlung schulE - JugEndhilfE

Jede form der personenbezogenen Kooperation zwischen schule und 

Jugendhilfe bedingt auf der einen seite eine datenübermittlung und 

auf der Empfängerseite eine datenerhebung. die datenübermittlung 

von der schule an die Jugendhilfe ist in § 50 abs. 3 schulg-sh ge-

regelt. Einzige Voraussetzung für die datenübermittlung an öffentliche 

stellen ist, dass diese zur Erfüllung der aufgaben der schule oder der 

Jugendhilfe erforderlich ist. dem korrespondiert die regelung der da-

tenerhebung durch die Jugendhilfe. nach § 62 abs. 1 sgb Viii dürfen 

sozialdaten erhoben werden, „soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der 

jeweiligen aufgabe erforderlich ist“. da der schule ein fürsorgeauftrag 

gegenüber den Kindern erteilt ist (§ 4 abs. 2, 3 schulg-sh), gehen de-

ren aufgaben teilweise in eine ähnliche richtung wie die der Jugendhil-

fe (§ 1 abs. 3 sgb Viii). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang § 62 

abs. 2 sgb Viii. danach sind die daten über einen Jugendlichen bzw. 

über einen sonstigen betroffenen grds. beim betroffenen zu erheben. 

Ohne dessen mitwirkung - d.h. eine übermittlung von der schule auf 

direktem Wege ohne Einschaltung der betroffenen - ist die Erhebung 

nach § 62 abs. 3 sgb Viii zulässig, wenn die dort genannten Voraus-

setzungen gegeben sind. 

Eine personenbezogene Kooperation zwischen schule und Jugendamt 

kann immer nur im Einzelfall erfolgen. bzgl. jedes Kindes bzw. Jugend-

lichen ist die Erforderlichkeit eines austauschs zu prüfen. Pauschale 

personenbezogene datenerhebungen in der schule für Zwecke des Ju-

gendamtes, z.b. zur feststellung des bedarfes an außerschulischen be-

treuungsangeboten, sind nicht zulässig.
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2.42 datEnübErmittlung JugEndhilfE - schulE

Wurden Daten einem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe 

besonders anvertraut, so unterliegen diese Angaben nach 

§ 65 SGB VIII einem zusätzlichen besonderen Vertrauensschutz. 

Dieser hat zur Folge, dass eine Weitergabe an die Schule grds. 

nur mit Einwilligung des Betroffenen erfolgen darf. Etwas anderes 

gilt nur, wenn die Weitergabe zur Abwehr einer überwiegenden 

konkreten Gefahr nötig sein sollte (§ 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII, 

vgl. §§ 34, 203 StGB). 

die datenübermittlung von der Jugendhilfe an die schule ist strenge-

ren anforderungen unterworfen als umgekehrt. der grund hierfür liegt 

in der besonderen Qualität der Jugendhilfedaten als sozialdaten, die 

zum schutz des für die hilfe erforderlichen Vertrauensverhältnisses vom 

gesetz als besonders sensibel eingestuft werden. Eine übermittlung von 

Jugendhilfedaten für eigene Zwecke ist im rahmen der Erforderlichkeit 

nach § 64 abs. 1 sgb Viii zulässig. auch zur Erfüllung von sonstigen 

sozialen aufgaben ist die übermittlung erlaubt (§ 69 sgb X), voraus-

gesetzt, dass der Erfolg der im rahmen der Jugendhilfe gewährten leis-

tung nicht in frage gestellt wird (§ 64 abs. 2 sgb Viii).

auch für die schule gilt generell, dass sie der datenerhebung beim be-

troffenen vor einer beschaffung bei dritten den Vorrang geben muss (§ 

13 abs. 1, 3 ldsg-sh; vgl. § 50 abs. 1 schulg-sh).

bei der übermittlung von sozialdaten an die schule oder an andere, 

z.b. private stellen ist die besondere Zweckbindung und geheimhal-

tungspflicht des Empfängers nach § 78 abs. 1 s. 1 u. 2 sgb X zu be-

achten. der Empfänger darf die erhaltenen daten nur zu dem Zweck 

verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihm befugt übermittelt worden sind. 

die schule hat also die daten in demselben umfang geheim zu halten 

wie die Jugendhilfe selbst.

(vgl. http://www.datenschutzzentrum.de/sozialdatenschutz/schjughi.htm, 30.06.2014)



8



9

 anhanG 

1. KOnZEPt schulsOZialarbEit

 (abrufbar untEr

 httP://KOnZEPtschulsOZialarbEit.flEnsburg.dE)

2. EcKPunKtEPaPiEr EinZElfallhilfE ZKE:

3. handlungsEmPfEhlung bEi schulabWEsEnhEit

 (abrufbar untEr

 httP://schulabWEsEnhEit.flEnsburg.dE)

4. mustEr schWEigEPflichtsEntbindungsErKlÄrung 

5.  mEldEbOgEn bsd

5.1   mEldEbOgEn bEim ErstKOntaKt bZW. bEi VErdacht  

auf KindEsWOhlgEfÄhrdung

6.  handlungslEitfadEn bEi VErdacht auf  

KindEsWOhlgEfÄhrdung nach §8a/§8b sgbViii

7. grundsÄtZE Zum bErEitschaftsdiEnst



10

ECKPUnKtEPaPIER ZUR EInZElFallhIlFE
DURCh DaS ZEntRUM FÜR KooPERatIvE ERZIEhUnGShIlFE (ZKE) 

Grundlagen des Handelns:

• Rechtsgrundlage des § 13,1 SGB VIII  

• Programm des ZKE  

• Handlungsrichtlinie Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule 

•  Rundverfügung (SO7) innerhalb des Fachbereich Jugend, Soziales, 

gesundheit (zwischen abteilung sozialpäd. dienste und 

der abteilung Eingliederung und rehabilitation)

Vorbereitend benötigen wir einen ausgefüllten Fragebogen. Dieser 

kann über das Sekretariat des ZKE (Tel. 0461/85-2915) angefordert 
werden. 

Verantwortlich für die maßnahme ist das zuständige ZKE-beratungsteam 

(bestehend aus Jugendhilfe und schule). die fachaufsicht liegt bei der 

Jugendhilfe. 

Exemplarischer Ablauf bis zur Einleitung einer Einzelfallhilfe

1.  Eine beratungsanfrage wird unter Einbeziehung der Eltern des betrof-

fenen Kindes an das beratungsteam gestellt.

2.  im gemeinsamen beratungsprozess wird die fachliche Einschätzung 

zum hilfebedarf (geeignet und erforderlich?) durch sozialpädagogi-

sche und sonderpädagogische sicht des ZKE kommuniziert. bera-

tungsanfragen der Privatschulen können aus Zuständigkeitsgründen 

nicht von den sonderschullehrkräften des ZKE bearbeitet werden. 

3.  Erstellung einer Problemskizze durch das beratungsteam des ZKE

4.  die auswahl einer persönlich und fachlich geeigneten honorarkraft 

liegt in der Verantwortung der Jugendhilfe des beratungsteams im 

engen Zusammenwirken mit den sonderpädagogen beratungsteam 

(siehe anlage Vorgehensweise Personalauswahl bei honorartätigkeit 

für ZKE-Jugendhilfe)
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5.  Vertragsunterzeichnung zwischen honorarkraft und fachbereich 

Jugend, soziales, gesundheit durch die Jugendhilfe des ZKE

6.  in einem aufnahmegespräch werden gemeinsam mit allen 

beteiligten (mindestens ZKE-beratungsteam, Kind, Eltern, lehr-

kraft regelschule, honorarkraft Einzelfallhilfe) Ziele, rahmenbe- 

dingungen und aufgaben, beginn der hilfe und bilanzierungen 

vereinbart.

die hilfe wird in der regel für maximal 6 monate (ca. 10 Wochenstunden) 

gewährt. darüber hinaus gelten die absprachen der o.g. rundverfügung

zum beispiel:

•  ggfs. Frühzeitiges Einbinden der Abteilung Eingliederung  

und rehabilitation

• erneut fachliche Stellungnahme schreiben  

•  Abteilung Eingliederung und Rehabilitation entscheidet  

über  geeignete maßnahme und holt evtl. ein ärztliches 

fachgutachten ein
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Zentrum für kooperative Erziehungshilfe  

Waitzstraße 16, 24937 flensburg

BERatUnGStEaM

SChwEIGEPFlIChtEntBInDUnGSERKläRUnG
(eine Durchschrift für Sorgeberechtigte)

name des Kindes:.................................................................................................... 
Vorname:................................................................................................................. 
geburtsdatum:......................................................................................................... 
anschrift:................................................................................................................. 
telefonnummer:.......................................................................................................

name des/der sorgeberechtigten:. ...........................................................................
............................................................................................................................. 
anschrift:................................................................................................................. 
telefonnummer (freiwillig):............................................................................................

das ZKE ist eine städtische Einrichtung, die unter gemeinsamer federführung von schule 
und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche mit bedarf im bereich soziale und emotionale Ent-
wicklung unterstützt. für eine gute Zusammenarbeit ist es notwendig, dass der austausch 
der erforderlichen daten zwischen den Kooperationspartnern erfolgen kann. im rahmen 
der Erforderlichkeit und bei Vorliegen der schweigepflichtentbindungserklärung wird dieser 
austausch erfolgen. näheres entnehmen sie der beiliegenden informationsbroschüre.

ich bin damit einverstanden, dass folgende stellen im rahmen der Erforderlichkeit daten 
austauschen

     die mitarbeiterin der Jugendhilfe des beratungsteams ............................................. 
und seine/ihre Vertretung (name, anschrift, tel.-nr) .........................................................

     die lehrkräfte im beratungsteam und ihre Vertretung (name, anschrift, tel.-nr) ........................
.........................................................................................................................

     die Präventionslehrkraft des ZKE (name, anschrift, tel.-nr) ...................................................
.........................................................................................................................

Sekretariat: Frau Hansen
tel.: 0461/85 2915, fax: 0461/85 1880 

e-mail: hansen.susanne@stadt.flensburg.de
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     die schulsozialarbeiterin des ZKE (name, anschrift, tel.-nr) ..............................................
.............................................................................................................................

     die mitarbeiterin des allgemeinen sozialen dienstes (name, anschrift, tel.-nr) 
.........................................................................................................................

     die familienhelferin (name, anschrift, tel.-nr) .................................................................
.........................................................................................................................

     die mitarbeiterin der beratungsstelle (name, anschrift, tel.-nr) ..........................................
.........................................................................................................................

     die schulpsychologin/der schulpsychologe (name, anschrift, tel.-nr) .................................
.........................................................................................................................

     die lehrkraft der regelschule (name, anschrift, tel.-nr) ....................................................
.........................................................................................................................

     die Ärztin/der arzt (name, anschrift, tel.-nr) ...................................................................
.........................................................................................................................

     sonstige (name, anschrift, tel.-nr) .................................................................................
.........................................................................................................................

     hinsichtlich folgender fragen: ..............................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................... von der schweigepflicht.

Es besteht die möglichkeit, jederzeit jede/n teilnehmerin dieses netzwerkes aufzufordern, 
bestimmte informationen mit anderen stellen nicht auszutauschen. diese Einwilligung ist 
freiwillig und kann jederzeit ohne angabe von gründen bei ........................................
.............................................................................................................................
mündlich widerrufen werden. Wir empfehlen die schriftform.

die Erklärung ist nur dann wirksam, wenn in den freitextfeldern handschriftliche 
Eintragungen vorliegen.

flensburg, den ..................................  ................................................... 
       unterschrift der / des sorgeberechtigten

1/3



Schule: 

Ansprechpartner und/oder Klassenlehrer/in:    

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:  

Telefon:   Telefax:   

Betroffenes Kind 

Name:  

geboren am  in

Vorname:

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:  

Telefon: E-Mail:   

Kindesmutter                 sorgeberechtigt:  ja nein

Name:  

geboren am  in

Vorname:

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:  

Telefon: E-Mail:   

Kindesvater                 sorgeberechtigt:  ja nein

Name:  

geboren am  in

Vorname:

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:  

Telefon: E-Mail:   

Stiefelternteil / Partner / Großeltern / Pflegeeletern

Name:  

geboren am  in

Vorname:

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer:  

Telefon: E-Mail:   
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MElDUnG BEIM ERStKontaKt BZw. BEI vERDaCht aUF KInDESwohlGEFähRDUnG

stadt flEnsburg | fachbereich Jugend, soziales, gesundheit | sozialpädagogische dienste 
rathausplatz 1, 24937 flensburg, telefon: 0461 85-0, telefax: 0461 85-1292

PErsOnaliEn:

2/3



1. Beobachtete Auffälligkeiten oder:

2. gewichtige Anhaltspunkte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung:

Wurde mit dem / den Sorgeberechtigten 
über die Beobachtung gesprochen?         ja      nein         Datum:

Mit wem wurde gesprochen?

Beobachtungen / Anmerkungen:

Wurde ein Hausbesuch durchgeführt?         ja      nein         Datum:

Geschwisterkinder

Name:  

Name:  geboren am  

geboren am  

Name:  geboren am  
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MElDUnG BEIM ERStKontaKt BZw. BEI vERDaCht aUF KInDESwohlGEFähRDUnG

 

sachVErhalt:

3/3



Ergebnis der beteiligung?

Wurde das Kind / der Jugendliche beteiligt?        ja      nein         Datum:

Wurde Kontakt zu weiteren Fachkräften aufgenommen?      ja      nein

Wenn ja, zu wem?

  1.

  2.

  3.

ansprechpartner:

Ergebnis der Beratung:

An Maßnahmen wurden bislang eingeleitet:

Ist ein Tätigwerden des Jugendamtes 
aus Sicht der Schule notwendig?         ja      nein

16

MElDUnG BEIM ERStKontaKt BZw. BEI vERDaCht aUF KInDESwohlGEFähRDUnG

 

............................................  ................................................................................. 
Ort, Datum                                              Unterschrift / Stempel



17

hanDlUnGSlEItFaDEn BEI vERDaCht  
aUF KInDESwohlGEFähRDUnG naCh §8a/§8B SGBvIII

das Wohl eines Kindes erscheint als aktuell /gegenwärtig gefährdet oder es ist zu 
vermuten, dass es prognostisch/zukünftig gefährdet ist, weil

 (a)  das Erscheinungsbild oder die Verhaltensweisen des Kindes  
darauf hindeuten

 (b)  das Kind von handlungen oder unterlassungen seiner Eltern  
bzw. Erziehungs- oder sorgeberechtigten berichtet, die sein  
Wohl gefährden und/oder 

 (c)  handlungen und/oder unterlassungen der Eltern/Erziehungs-/  
sorgeberechtigten vermutet werden oder stattfinden, die sein  
Wohl gefährden und/oder

 (d)  handlungen von Personen im umfeld vermutet werden oder  
stattfinden, die sein Wohl gefährden und vor denen die Eltern  
bzw. Erziehungs- oder sorgeberechtigten das Kind nicht schützen

akute gefährdungslage, die ein 
sofortiges tätigwerden durch das 

Jugendamt erfordert.

Kontaktaufnahme 
mit dem zuständigen Jugendamt 

(meldebogen bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung)

gefährdung konnte abgewendet 
werden bzw. situation hat sich 

geklärt.

nEin Ja

Janein, 
da dadurch der schutz des Kindes 

in frage gestellt wird

Klärung in der Zuständigkeit 
der schule

Klärung in Zuständigkeit 
des Jugendamtes 

(ggf. unter Einbeziehung der 
meldenden fachkraft)

Kontaktaufnahme 
mit den sorgeberechtigten 

Weniger drängende situation, die 
vorrangig mit einer 2. fachkraft besprochen 

werden kann (z. b. lehrer, schulsozial- 
arbeiter, Präventionslehrer etc.)
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GRUnDSätZE ZUM BEREItSChaFtSDIEnSt

Der Bereitschaftsdienst des Bezirkssozialdienstes ist ausschließlich für die 

Bearbeitung von unaufschiebbaren Notfällen zuständig.

Für die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes gelten folgende Grundsätze.

in notfällen sollte möglichst der zuständige Kollege/in bzw. dessen Vertretung 

des bezirks-sozialdienstes kontaktiert werden, da auf grund der fallkenntnisse 

eine optimale Einschätzung getroffen werden kann. sollte dieses nicht gelingen ist 

folgendes zu beachten.

 •  Der Bereitschaftsdienst während der Dienstzeiten wird von allen Kollegen/

innen des bezirkssozialdienstes im Wechsel geleistet

 •  Der Bereitschaftsdienst nach Dienstschluss und an den Wochenenden wird 

regelhaft von sechs Kollegen/innen der sozialpädagogischen dienste im 

Wechsel geleistet

 •  Während der regulären Dienstzeit  

(mo-mi: 08.00-16.30 / do.: 08.00-17.30 / fr.: 08.00-13.00) bitte die 

85-0 anrufen und sich mit dem bereitschaftsdienst verbinden lassen.

 •  Nach Dienstschluss, am Wochenende und an Feiertagen ist der 

bereitschaftsdienst entweder über die zentrale Telefonnummer (Tel.: 85-0) 

durch eine automatische Weiterleitung oder die Leitstelle der Polizei 

(Tel.: 110) zu erreichen.





    stadt

Fachbereich Sozialpädagogische Dienste
Rathausplatz 1 | 24937 Flensburg

Schulamt | Am Pferdewasser 6 | 24937 Flensburg


